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Ueber die Fähigkeit zu besitzen .
Es giebt verschiedene Categorieen der Besitzesunfähigen:

Sclaven , Kriegsgefangene , Verurtheilte in mstaUum , über¬
haupt alle , die in Folge einer capitis äsminutio ihre Persön¬
lichkeit verloren haben , können darum keinen Besitz erwerben,
weil derselbe, als ein der Nechtssphäre angehörendes Verhält¬
nis , nur von Personen überhaupt erworben werden kann. Die¬
jenigen , welche bona , Käs 861-vnint , d. h. die irrigerweise aber
allgemein als Sclaven eines Anderen angesehen werden , können
aus dem Grunde den Besitz nicht erwerben , weil es eben zu¬
fälligerweise nicht bekannt ist, daß sie freie Menschen sind, und
der Besitz, im Unterschiede von den rechtlichen Verhältnissen , aus
solchen Nechtsgründen nicht entsteht , welche, wie z. B . die erb¬
rechtliche Succession, auch in den Fällen wirksam sind, in welchen
man über die persönlichen Eigenschaften eines bestimmten Rechts-
subjects in der gedachten Art im Irrthum ist. Der Grund
davon ließe sich aber auch so angeben : die genannten Personen
können darum keinen Besitz erwerben , weil derjenige die Sache
factisch nicht beherrschen kann , wer selbst in der Herrschaft eines
Anderen steht.

Kinder in der väterlichen Gewalt sind darum unfähig , weil
sie wegen der speciellen Vorschriften des ^u« eivils von ihrer
Rechtsfähigkeit, die ihnen nach dem '̂ns Zsntiuiu zukömmt, kei¬
nen Gebrauch zu ihrem eigenen Vortheil machen können. Das
^us «Ivils verordnet nämlich , daß alles , was sie erwerben,
ihrem Vater angehört . Mit der Entstehung der Peculien änderte
sich dies ; das Kind erwirbt den Besitz an den Sachen , die
dem pseulium sa8ti '6N8S oder dem psoulium yua8i ea3trsn8o
angehören , da dasselbe, in Bezug auf die beiden Vermögens¬
arten , als ein patsr kainiliag gilt .

1/. H. §. 1. 6s usurp . : ülius lamilias in eagtris ao^uisi -
tum U8UCllpist.

Ebenso besitzt das Kind Sachen , die in das Bereich des
pssuliulu aävsntitiuru fallen , indem der Vater einen U8U8-
Kuetu8 an ihnen hat , und sie fomit im Namen eines Anderen
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detinirt , dieser Andere aber nur das Kind sein kann , da das¬
selbe deren Eigenthümer ist.

Dagegen besitzt der Vater Sachen , die dem pseulmm
pi-oleotitium angehören , da das Kind an ihnen den Nießbrauch
hat und sie somit im Namen des Eigenthümers , d. h. des
Vaters , besitzen muß. Die res pseulii aävsntitü besitzt somit
das Kind durch den Vater , die i-es peoulii pi -olsc-titü dagegen
besitzt der Vater durch das Kind.

Freie , sofern sie in der Gefangenschaft überhaupt in der
physischen Gewalt eines Anderen sind , erwerben den Besitz aus
dem Grunde nicht, weil dessen Erwerb nicht allein den animus ,
sondern auch das corpus voraussetzt , dieselben aber zwar den
nnimus äominü , nicht aber auch die faktische Herrschaft über
die Sache haben können , indem sie sich ja selbst in der Gewalt
eines Anderen befinden.

Object des Sachbesitzes , des regulären sowohl als des
irregulären .

Da der reguläre Sachbesitzer den aniiuu8 äoininil hat ,
der irreguläre denselben zwar nicht hat , sein Besitz aber auf
einem Umtausch der Nollen beruht , also den nnimus äominii
des Detentors voraussetzt , so leuchtet ein, daß nur diejenigen
Sachen besessen werden können , an denen das Eigenthum mög¬
lich ist. Und so ist es auch in der That . ") Aber andererseits
muß hervorgehoben werden , daß von den eigenthumsfähigen
Gegenständen die res ineertlw und die res yuas ex 6i8t «.n -
tibu8 eonstant nicht besessen werden können. Damit daß nur
eigenthumsfähige Gegenstände besessen werden können, steht der
§. H. I . per YU28 porgon . 1 .̂ 1. §. 6 . 6 « po88 . 1 .̂ 49 . äs aoy .
rei -. clom . I . . 40 . §. H. 6o«l . I , . 23 . eoä . nicht im Widerspruche ,

") Der Besitz eines Grundstückes erlischt somit, wenn dasselbe durch
das Meer occupirt oder in ein öffentliches Flußbett verwandelt wird.
I>. 7. §. 5. ge ». l . ä. I.. 3. §, .17. äe p°38. I .. 30. ,§. 3. eoä. — Eine
bloße innnäatio des Grundstückes bringt den BefHesverlust nicht hervor,
da dieselbe es in eine ,-eZ exu-a oolumei-oluin nicht verwandelt. I .. 7.
§. 6. 6s 2. r . ä.
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